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oben. Und für viele scheint das Fertighaus der einfachste Weg zu sein, rasch 
und vor allem preisgünstig zu einem Eigenheim zu kommen. Aber das Angebot 
ist enorm: Vom schlichten fertig montierten Rohbau bis zum schlüsselfertigen 
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alles drin. Doch was bedeuten Begriffe wie Typenhaus, Ausbauhaus, Architek-
tenhaus eigentlich? Sind auch bei einem Fertighaus individuelle Wünsche mög-
lich? Und heißt schlüsselfertig, dass Sie nach Fertigstellung gleich einziehen 
können? In unserem schon in 2. Auflage erscheinenden Buch erfahren Sie, wel-
che Vorteile, aber auch welche Nachteile ein Haus von der Stange hat. Worauf 
Sie bei Bauweise und Ausstattung achten müssen. Womit Sie, wenn Sie einen 
Vertrag abschließen, buchstäblich rechnen dürfen. Und was Sie tun können, 
wenn es zu Problemen kommt. Damit aus Ihrem Traumhaus kein Albtraum wird.
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Wie fertig ist „fertig“?
In den letzten dreißig Jahren ist das Interesse an Fertighäusern in Öster-
reich deutlich gestiegen. Viele Bauherren lassen sich vom Slogan „rasch 
und günstig“ überzeugen. Fast ein Drittel der Ein- und Zweifamilien-
häuser, die hierzulande gegenwärtig neu errichtet werden, sind Fertig-
häuser. Vor allem die kurze Bauzeit wird immer wieder als Vorteil gegen-
über dem traditionellen Baumeisterhaus ins Treffen geführt.

Fertighäuser werden zumeist aus Holz errichtet. Holz ist ein leichtes 
Baumaterial, deshalb wird hier von „Leichtbauweise“ gesprochen. Mit-
unter werden die Begriffe „Fertigbauweise“ und „Leichtbauweise“ ein-
fach gleichgesetzt. Das ist insofern nicht richtig, als es neben Fertighäu-
sern aus Holz auch solche aus massiven Baustoffen (Ziegel, Beton) gibt. 
Näheres dazu finden Sie auf ▶ Seite 18.

Die Teile eines Fertighauses werden maschinell vorgefertigt und an-
schließend mit Lastwägen zur jeweiligen Baustelle gebracht. Mithilfe 
eines Kranes werden ganze Wände und Deckenelemente platziert und 
montiert. Es gibt Fertighäuser, die tatsächlich innerhalb von wenigen 
Tagen stehen. Das heißt aber nicht, dass das Haus dann schon bezugs-
fertig ist.

Startschuss nach Baubewilligung

Die Herstellung der Wand- und Deckenelemente erfolgt in der Regel erst 
nach Erteilung der Baubewilligung. Ab diesem Zeitpunkt muss mit min-
destens sechs Monaten bis zur tatsächlichen Montage gerechnet werden. 
Abhängig von den Vertragsbedingungen sowie der Witterung kann es 
natürlich auch länger dauern.

Voraussetzung für die Montage des Fertighauses ist ein bereits vor-
handener Keller oder eine Fundamentplatte, auf der die vorgefertigten 
Teile montiert werden können. Keller oder Fundamentplatte gehören 
nicht zum Leistungsumfang, sie müssen immer gesondert beauftragt 
werden (▶ Seite 66).
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Ein Blockhaus ist 
kein Fertighaus 
im Sinne der 
ÖNORM

Genormt

Die ÖNORM B 2310 definiert ein Fertighaus als ein „auf vorbereitetem  
Untergrund errichtetes Bauwerk aus vorgefertigten, geschoßhohen  
Wand elementen, Raumzellen sowie aus vorgefertigten Decken- und  
Dach elementen, die in Produktionsstätten witterungsunabhängig herge-
stellt, auf die Baustelle transportiert und dort zusammengebaut werden.“ 
Hinsichtlich der Dachkonstruktionen einschließlich ihrer Decken-
konstruktionen erlaubt die ÖNORM aber Ausnahmen. Diese dürfen auch 
ohne Vorfertigung sein, wenn eine besondere Bauwerksgestaltung es 
erfordert. Ein Blockhaus gilt nach dieser Norm in Österreich nicht als 
Fertighaus, weil die vorgefertigten Teile (Holzbohlen) nicht geschoßhoch 
ausgeliefert werden. 

Auch ein Bauwerk, das unter Verwendung eines Bausatzes errichtet 
wird, ist kein Fertighaus im Sinne der ÖNORM. Ein Bausatz besteht zwar 
aus vorgefertigten Elementen, diese werden aber unter der Verantwor-
tung des Bauherren montiert. Der Hersteller liefert sie bloß an der Bau-
stelle ab. 

Die ÖNORM B 2310 enthält auch drei sogenannte Mindestleistungs-
umfänge für unterschiedliche Ausbaustufen beim Fertighausbau. Soll 
der Geschäftsgegenstand ein Fertighaus im Sinne dieser Norm sein, 
muss zumindest der Mindestleistungsumfang Stufe 1 („Ausbauhaus“) 
vorliegen und das verkaufende Unternehmen hat demnach jedenfalls 
die Einreichunterlagen für die Baubehörde zu erstellen sowie die Bau-
führung zumindest bis zur (weitgehenden) Fertigstellung des äußeren 
Erscheinungsbildes des Hauses auszuüben. Im Inneren des Gebäudes 
müssen unter anderem Wärme-, Schall-, Brandschutz, Dampfbremse und 
eine provisorische Treppe in das Obergeschoß vorhanden sein, ehe das 
Gebäude vom Unternehmer übergeben und alles Weitere dem Bauherrn 
überlassen werden kann. 

Die Errichtung von Kaminen, die Herstellung der Ver- und Entsor-
gungsleitungen (Gas, Strom, Wasser, Kanal usw.) sowie die Haustechnik 
sind in diesem Mindestleistungsumfang nicht enthalten. Näheres zu den 
Ausbaustufen der ÖNORM finden Sie ab ▶ Seite 59.
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Baumeisterhaus kontra Fertighaus
Ob man sich für ein gemauertes Baumeisterhaus oder ein Fertighaus 
entscheidet, wird von verschiedenen Faktoren abhängen. Während für 
manche Interessenten eine nüchterne Kosten-Nutzen-Analyse den Aus-
schlag gibt, steht für andere die Frage des Geschmacks oder der (Wohn-) 
Philosophie im Mittelpunkt. Die folgende Gegenüberstellung soll Ihnen 
diese Grundsatzentscheidung erleichtern. Ein solcher Vergleich muss 
sich freilich auf typische Vor- und Nachteile beschränken. In der Praxis 
kommen Fertighaus und Baumeisterhaus nicht immer als Idealtyp (reiner 
Typ) vor. Es gibt Annäherungen zwischen den verschiedenen Sparten. 
Auch werden kombinierte Bauweisen angeboten.

Bauzeit

Das schrittweise Entstehen eines Baumeisterhauses ist nicht jedermanns 
Sache. Fertighäuser können rascher gebaut werden. Eine gewisse Beauf-
sichtigung der Bauarbeiten ist aber beim Fertighaus genauso dringend 
zu empfehlen. Auch wer nicht selber am Rohbau mitarbeiten möchte, 
sollte sich als Bauherr regelmäßig auf der Baustelle blicken lassen. Eine 
kürzere Bauzeit bedeutet mitunter eine Mietzinsersparnis in der bis dahin 
genutzten Wohnung.

Ein Fertighaus kann erst aufgestellt werden, wenn die Herstellung  
von Keller oder Fundamentplatte abgeschlossen ist. Hat die Fertighaus-
firma Ihr Haus aufgestellt, heißt das aber noch nicht, dass es sofort 
beziehbar ist. 

Sowohl bei der Errichtung eines Baumeisterhauses als auch beim 
Fertighaus kann es natürlich auch zu Verzögerungen kommen. Etwa weil 
es länger als erwartet dauert, bis die behördliche Baubewilligung erteilt 
wird (z.B. wegen nachbarrechtlicher Einwendungen). Bei beiden Haus-
typen können Sie versuchen, fixe (späteste) Übergabetermine auszu-
handeln. Für eine Bauzeitüberschreitung, deren Gründe in der Sphäre 
des Unternehmers liegen, empfiehlt sich sowohl beim Fertighaus als 
auch beim Baumeisterhaus die Vereinbarung von Pönalezahlungen  
(Vertragsstrafe).
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Beim Fertig-
haus kommt der 
Planungsphase 
erhöhte Bedeu-
tung zu

Planung und nachträgliche Änderungen

Das klassische Baumeisterhaus ermöglicht eine sehr individuelle Gestal-
tung. In die Planung können dabei auch die örtlichen Gegebenheiten 
einfließen. Fertighausmodelle werden zumeist so entworfen, dass sie in 
möglichst vielen Gegenden aufgestellt werden können. Sie fügen sich 
daher nicht immer in das Ortsbild ein. Umgekehrt ist die Palette der ange-
botenen Fertighaustypen vielfältig genug, dass sich für jeden Geschmack 
ein Modell findet. Abweichungen von einem Fertighaustyp („individuelle 
Planung“) sind inzwischen bei den meisten Anbietern auch in großem 
Ausmaß möglich, können aber zu einer Verteuerung des Projektes führen.

Durch die kurze Bauzeit gewinnt beim Fertighaus die Planungsphase 
erhöhte Bedeutung. Während beim Baumeisterhaus mit einzelnen Ent-
scheidungen bis zum nächsten Bauabschnitt zugewartet werden kann, 
gilt es beim Fertighaus, sich relativ früh weitgehend festzulegen. 

Fertighäuser können in Musterhaussiedlungen besichtigt werden. 
Darüber hinaus sollten Sie nach Referenzadressen fragen und versuchen, 
mit Bewohnern eines Fertighauses desselben Typs Kontakt aufzunehmen. 
Beim Baumeisterhaus können Sie sich die wesentlichen Eindrücke vor 
Auftragserteilung zumeist nur aufgrund der Baupläne verschaffen.

Die Option, später umzubauen, ist beim Fertighaus nicht selbst-
verständlich. Wer sich die Möglichkeit offenhalten möchte, später den 
Dachboden auszubauen, sollte dies unbedingt vor dem Kauf mit dem 
Fertighausunternehmen abklären. Aber auch kleinere Umbauten wie eine 
spätere Verlegung des Badezimmers könnten bei manchen Fertighäusern 
schwieriger werden als erwartet. Welche späteren Änderungen beim je-
weiligen Fertighausmodell möglich sind, sollten Sie daher rechtzeitig 
abklären. Einschränkungen könnte es auch hinsichtlich der Montage 

Wenn	Sie	von	den	angeblich	jeweils	besseren	(Dämm-)Werten	eines	Fertig-
hauses	oder	eines	Baumeisterhauses	lesen,	vergessen	Sie	nicht,	dass	diese	
Aussagen	meistens	 von	 den	 Interessenvertretern	 der	 jeweiligen	Branche	
getätigt	werden.	Die	 tatsächlichen	Werte	 sind	 immer	 vom	 verwendeten	
Material	und	der	Ausführungsqualität	abhängig.

Mit Vorsicht zu genießen

      



14

Spätere Umbauten  
sind beim Baumeis-

terhaus einfacher

schwerer Hängeschränke an den Wandelementen geben. Bei Baumeister-
häusern dagegen können spätere Um- oder Zubauten in großem Umfang 
vorgenommen werden.

Errichtungskosten und Wertbeständigkeit

Die industrielle Vorfertigung von Fertighausteilen kann gegenüber dem 
Baumeisterhaus einen Kostenvorteil bedeuten. Genaue Preisvergleiche 
sind aber empfehlenswert. Im Allgemeinen hat sich das Preisniveau wohl 
angeglichen. Bei Abweichungen vom Musterhaus, etwa durch Sonder-
wünsche zur Grundrissgestaltung, kann der eventuelle Preisvorteil eines 
Fertighauses rasch dahin sein. Es darf nicht übersehen werden, dass auch 
bei einem Fertighaus die Gesamtkosten bis zum bezugsfertigen Zustand 
nicht immer leicht zu kalkulieren sind. Sehen Sie sich daher den angebo-
tenen Leistungsumfang ganz genau an. So sind beispielsweise die Kosten 
für Keller bzw. Fundamentplatte und Rauchfang beim Fertighaus nicht im 
Kaufpreis inbegriffen!

Bei der Lebensdauer von Fertighäusern aus Holz hat eine Angleichung 
an jene von Baumeisterhäusern stattgefunden. Trotzdem kann weiterhin 
von einer höheren Wertbeständigkeit eines Baumeisterhauses ausge-
gangen werden. Der klassische Ziegelbau ist in der heimischen Bau- und 
Wohnkultur seit Generationen fest verankert. Nicht zuletzt wegen der 
hohen Flexibilität, die Renovierungsarbeiten begünstigt, wird auch in 
Zukunft für ein gebrauchtes Baumeisterhaus am Markt wahrscheinlich 
ein höherer Preis zu erzielen sein als für ein gebrauchtes Fertighaus in 
Leichtbauweise.

Konkursrisiko

Geht das beauftragte Unternehmen in Konkurs, verliert man seine Ge-
währleistungsrechte als Bauherr sowohl beim Baumeisterhaus als auch 
beim Fertighaus. Um den finanziellen Schaden im Fall eines Konkurses in 
Grenzen zu halten, sollten da wie dort möglichst keine bzw. nur geringe 
Vorauszahlungen vereinbart werden (Näheres, auch zur Absicherung von 
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Vorauszahlungen, auf ▶ Seite 94). Der Konkurs einer Fertighausfirma 
vor Fertigstellung des Gebäudes wird meist das Ende Ihres konkreten 
Hausprojektes bedeuten. Ob etwa ein bereits errichtetes Fundament mit 
den Wandelementen einer anderen Firma kompatibel sein wird, ist mehr 
als fraglich. Einfacher wird es sein, ein halb fertiges Baumeisterhaus mit 
einer anderen Firma fertig zu bauen.

Wohnen in der Gruppe
Auch Doppelhäuser und Reihenhäuser können in Fertigbauweise errichtet 
werden. Manche Wohnbauförderungsvorschriften sehen eine höhere För-
derung bei flächensparender, verdichteter Bauweise vor. Planungs- und 
Aufschließungskosten können aliquot aufgeteilt werden, was zu einer 
weiteren Kosteneinsparung führt. Zu bedenken ist allerdings, dass immer 
dann, wenn mehrere Gebäude oder Gebäudeeinheiten auf einem ein-
zigen Grundstück (eine Einlage im Grundbuch, ▶ Seite 30) neu errichtet 
werden, Alleineigentum nicht möglich ist. Erwerben Sie ein solches Rei-
henhaus oder eine Doppelhaushälfte, werden Sie Miteigentümer an der 
Gesamtliegenschaft. Das ausschließliche Nutzungsrecht an einem Objekt 
der Anlage wird Ihnen aufgrund einer Benützungsvereinbarung einge-
räumt. Eine Sonderform des Miteigentums ist das Wohnungseigentum. 
Wird Wohnungseigentum an einer Liegenschaft mit mehreren Objekten 
(beispielsweise einer Reihenhausanlage) begründet, ist das Verhältnis 
zwischen den Miteigentümern nicht nur vertraglich, sondern sehr weit-
gehend auch gesetzlich geregelt (Wohnungseigentumsgesetz 2002).

Das Wohnen in der Gruppe kann viele soziale Kontakte bringen. 
Unter Umständen ist eine gemeinsame Kinderbetreuung möglich. Oft 
sind Gemeinschaftsräume und -flächen vorhanden, wodurch unter-
schiedliche Freizeitaktivitäten ermöglicht werden – aber nicht jeder ist 
ein Gesellschaftsmensch. Es könnte auch turnusmäßige Verpflichtungen 
zum Wohle aller geben. Ziemlich sicher ist mit Einschränkungen in der 
Gartengestaltung und Gartenbenutzung zu rechnen. Und gelegentlich 
werden Sie sich in Fragen der Liegenschaftsverwaltung einer Mehrheits-
entscheidung unterordnen müssen.
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Die Mitglied- 
schaft im Fertig-

hausverband 
beruht auf frei-

williger Basis

In Miteigentümeranlagen (das können auch mehrere frei stehende Fertig-
häuser auf einem gemeinsamen Grundstück sein) werden die laufenden 
Bewirtschaftungskosten der gesamten Liegenschaft (Wassergebühren, 
Versicherungskosten etc.) auf alle Mit-/Wohnungseigentümer aufgeteilt. 
Für die Kosten künftiger Erhaltungsarbeiten ist eine Rücklage anzu-
sparen. Vereinbarungen über die Verteilung von Bewirtschaftungskosten 
und Erhaltungspflichten sollten Sie erst nach gründlicher Überprüfung 
unterschreiben. Eine nachträgliche Abänderung solcher Vereinbarungen 
ist nur sehr selten durchsetzbar. Für den Fall, dass einzelne Bewohner 
ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft 
nicht nachkommen, sind Wohnungseigentümer rechtlich übrigens besser 
abgesichert als (schlichte) Miteigentümer.

Österreichischer Fertighausverband 
Mehrere österreichische Fertighausanbieter haben sich zum Österreichi-
schen Fertighausverband (ÖFV) zusammengeschlossen. Es ist eine Mit-
gliedschaft auf freiwilliger Basis, daher sind nicht alle Fertighausfirmen 
im Verband organisiert. Richtlinien und Vorgaben des Verbandes sind für 
die Mitgliedsfirmen bindend. Neben Fertighausanbietern gibt es noch 
Unternehmen aus der Zulieferindustrie, die sich dem Fertighausverband 
als außerordentliche Mitglieder angeschlossen haben. Der Fertighausver-
band fungiert als Interessenvertretung seiner Mitglieder. Seine Tätigkeit 
hat aber auch für Konsumenten einige Verbesserungen gebracht. 

Mindestleistungsstandards

Der Fertighausverband hat maßgeblich an der Entstehung der ÖNORM B 
2310 mitgewirkt, die den Begriff Fertighaus definiert. In dieser ÖNORM 
ist auch festgelegt, welcher Mindestleistungsumfang bei einem „Ausbau-
haus“ (Stufe 1), bei einem „belagsfertigen Haus“ (Stufe 2) und bei einem 
„schlüsselfertigen Haus“ (Stufe 3) von einer Fertighausfirma grundsätz-
lich erbracht werden soll. Diese Aufstellung von Leistungen soll Preis-
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Fixpreisgarantie und Beschränkung der Anzahlung

Um den Auftraggeber vor eventuellen Preiserhöhungen zwischen Auf-
tragserteilung und Endabrechnung zu bewahren, hat der Fertighausver-
band für seine Mitgliedsfirmen festgelegt, dass der Vertrag für das ver-
einbarte Leistungspaket (zumindest) für eine Dauer von zwölf Monaten 
eine Fixpreisgarantie vorsehen soll. Weiters sollen die Mitgliedsfirmen 
(wenn überhaupt) maximal 10 Prozent der Kaufsumme als Anzahlung  
(1. Teilzahlung) mit ihren Kunden vereinbaren. Grundsätzlich können 
solche Vertragsklauseln auch mit Fertighausfirmen ausgehandelt werden, 
die nicht Mitglied dieses Verbandes sind. Näheres zu Fixpreisgarantie und 
Zahlungsmodalitäten finden Sie ab ▶ Seite 93.

Bauweise
Der Großteil der Fertighäuser besteht aus Holz. Aber auch Wohnbeton 
und Ziegel kommen zum Einsatz.

Fertighäuser aus Holz

Über 80 Prozent aller österreichischen Fertighäuser sind Holzhäuser. Die 
häufigste Konstruktionsform ist die Holzrahmenkonstruktion (Holzver-
bundbauweise). Hier werden Kanthölzer zu einem stabilen Holzrahmen 
(Holzriegel) zusammengefügt, der das Tragegerüst der Wandelemente 
bildet. Der Holzrahmen wird außenseitig beplankt, der Zwischenraum 
mit Isolationsmaterial (z.B. Mineralwolle) ausgefüllt. An der Innenseite 
wird eine Dampfbremse angebracht, die ein Durchfeuchten der Wände 
verhindert. Anschließend wird der Holzrahmen auch an der Innenseite 
durch Beplankung geschlossen. Diese Beplankung erfolgt in der Regel mit 
Gipskarton oder Gipsfaserplatten. An der Außenseite der Wandelemente 
wird zumeist eine klassische Vollwärmeschutzfassade angebracht. 

Bei der Holzfachwerkkonstruktion bleiben die tragenden Holzele-
mente sichtbar. Die tragende Konstruktion wird als Skelett ausgeformt. 
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Auch bei  
dünnen Außen-
wänden ist eine 
gute Dämmung 
möglich

Die Ausfachung zwischen den tragenden Teilen erfolgt in gleicher Weise 
wie bei der Holzrahmenkonstruktion. Die Holzfachwerkkonstruktion 
bietet sich vor allem bei der Verwendung großflächiger Glaselemente an.

Bei der Holztafelkonstruktion werden Holzbretter zu Platten und 
diese Platten zu Vollholzwänden verleimt. Diese Vollholzwände bilden 
die tragende Struktur des Fertighauses. Zur besseren Dämmung bleiben 
Luftkanäle in der Konstruktion. So entstehen mehrschichtige Massivholz-
Außenwandkonstruktionen. An der Gebäudeinnenseite der Vollholzwand 
werden Gipskarton- oder Gipsfaserplatten aufgebracht, an der Außen-
seite kann eine klassische Vollwärmeschutzfassade angebracht werden.

Holz ist ein schlechter Wärmeleiter, weshalb auch mit geringen Wand-
stärken sehr gute Wärmedämmwerte erreicht werden können. Wegen 
der geringen Speichermasse wird es in Fertighäusern aus Holz schnell 
warm. Ein großer Vorteil, wenn das Gebäude nicht ständig bewohnt 
wird. Umgekehrt können diese Häuser in der heißen Jahreszeit zur Über-
hitzung neigen, was eine ausreichende Beschattungsmöglichkeit erfor-
derlich machen kann. Gebäude in Leichtbauweise weisen oft auch eine 
höhere Trockenheit der Innenraumluft auf. Dem kann aber z.B. durch eine 
kontrollierte Wohnraumbelüftung entgegengewirkt werden.

Hellhörig

Die Schallisolierung innerhalb des Gebäudes ist oft nicht ideal. Verbes-
serungen hinsichtlich Körperschallübertragung zwischen den Geschoßen 
können zusätzliche Maßnahmen wie Beschüttungen oder Estriche und 
die richtige Wahl des Bodenbelages bringen. Vor allem im verkleideten 
Konstruktionsbereich ist für Schutz gegen Pilz- und Insektenbefall zu 
sorgen. Auch sind Imprägnierungen gegen Feuchtigkeit notwendig. Hier 
ist besonders wichtig, dass Sie genaue Auskunft darüber verlangen, 
welche Substanzen und Materialien zur Anwendung kommen.

Vorsicht, Feuchtigkeit!

Zur Vermeidung von Schäden und Mängeln bei Wohnhäusern aus Holz 
wurde in Österreich die ÖNORM B 2320 erstellt, die eine Vielzahl tech-
nischer Standardvorgaben enthält. Eine ausdrückliche vertragliche Ver-
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Hochwasser kann  
zu gravierenden 
Schäden führen

einbarung der technischen Vorgaben dieser ÖNORM kann Ihnen Re-
klamationen bei späteren Mängeln erleichtern. Schon geringfügiger 
Feuchtigkeitseintritt führt, wenn er unbemerkt über längere Zeit erfolgt, 
zu erheblichen Schäden an den tragenden Holzkonstruktionen. Eine ent-
sprechende Abdichtung, besonders an den Bauteilanschlüssen, ist daher 
wichtig. 

Als Fertighausbesitzer sollten Sie unbedingt darüber informiert sein, 
ob irgendwo am Gebäude Wartungsfugen bestehen, die periodisch zu 
kontrollieren und im Bedarfsfall zu erneuern sind. Hochwasser kann 
bei Fertighäusern in Leichtbauweise (Holz) gravierende Schäden ver-
ursachen; etwa wenn sich das Dämmmaterial in den Wandelementen 
mit Wasser vollsaugt und eine Trockenlegung dadurch erschwert wird. 
In einem solchen Fall muss die innenseitige Beplankung abgenommen 
und das Dämmmaterial dahinter ausgetauscht werden. Herkömmliche 
Eigenheim- und Haushaltsversicherungen decken das Risiko aus einer 
Hochwasserkatastrophe wenn überhaupt nur mit geringen Summen bis 
maximal 10.000 Euro ab. Umfassender Versicherungsschutz für Hoch-
wasserschäden wird nicht angeboten.

Fertighäuser aus Wohnbeton oder Ziegeln

Fertighäuser können auch aus massiven Baustoffen bestehen. Bei der 
Wohnbetonbauweise werden in der Werkhalle Leichtbaustoffe mit Ze-
ment gebunden und in Schalungen zu geschoßhohen Teilen gegossen. 
Die Zusammensetzung des Betons ist je nach Hersteller verschieden. 
Statt Schotter werden Leichtbaustoffe (z.B. Tonkügelchen) verwendet. 
Die Leerverrohrung für die Installationsleitungen erfolgt bereits bei der 
Herstellung des Wandelementes im Gussverfahren. 

Bei der Ziegelelementbauweise werden im Werk klassische Hohl-
ziegel zu geschoßhohen Wandelementen zusammengefügt und zur Bau-
stelle ausgeliefert. Stahlarmierungen sorgen hier für die nötige Stabilität. 
Grob- und Feinputz werden bei Fertighäusern aus Wohnbeton oder Zie-
geln nach der Montage in Kombination mit einem Dämmverbundsystem 
aufgetragen. Technisch möglich sind für die Fassadengestaltung auch 
Holzschalungen.
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Fertighäuser aus massiven Baustoffen weisen grundsätzlich sehr gute 
bauphysikalische Eigenschaften auf. Nach der Austrocknungsphase, die 
zumeist eine längere Bauzeit als bei Fertighäusern aus Holz bedingt, 
entsteht nicht zuletzt wegen der höheren Speichermasse, die tempera-
turausgleichend wirkt, ein angenehmes Raumklima.

Bei Schallschutz und Wärmedämmung können Fertighäuser aus 
Wohnbeton oder Ziegeln sehr gute Werte, ähnlich dem Baumeisterhaus, 
erreichen. Wegen des hohen Gewichts der Bauteile kann es auf manchen 
Zufahrtswegen allerdings zu Problemen bei der Anlieferung der Fertig-
elemente zur Baustelle kommen.

Fertighäuser in kombinierter Bauweise

Es gibt nicht nur Fertighäuser aus Holz, Wohnbeton und Ziegeln, sondern 
auch solche, die in gemischter Bauweise entstehen. Hier werden die 
bereits erwähnten (Grund-)Bauweisen durch Verwendung verschiedener 
Materialien kombiniert. So gibt es z.B. Fertighäuser in Holzrahmenkons-
truktion mit zusätzlicher Vormauerung aus Ziegeln oder Naturstein an der 
Außenseite. Aber auch an der Innenseite einer Holzrahmenkonstruktion 
kann die Gipskartonbeplankung durch eine Wandschale aus Ziegeln oder 
Klinker ersetzt werden. Technisch möglich sind auch Wandelemente in 
Holzrahmenkonstruktion mit einer zwischen den Beplankungsschichten 
bereits integrierten schmalen Ziegelschicht. Mitunter werden auch Wand-
elemente angeboten, die anstelle von konstruktiven Holzteilen solche aus 
Stahl, Aluminium oder Kunststoff enthalten.
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Ein eigenes Haus steht auf der Wunschliste der Österreicher nach wie vor ganz 
oben. Und für viele scheint das Fertighaus der einfachste Weg zu sein, rasch 
und vor allem preisgünstig zu einem Eigenheim zu kommen. Aber das Angebot 
ist enorm: Vom schlichten fertig montierten Rohbau bis zum schlüsselfertigen 
Haus, vom bescheidenen Gartenhäuschen bis zur luxuriösen Designerbleibe ist 
alles drin. Doch was bedeuten Begriffe wie Typenhaus, Ausbauhaus, Architek-
tenhaus eigentlich? Sind auch bei einem Fertighaus individuelle Wünsche mög-
lich? Und heißt schlüsselfertig, dass Sie nach Fertigstellung gleich einziehen 
können? In unserem schon in 2. Auflage erscheinenden Buch erfahren Sie, wel-
che Vorteile, aber auch welche Nachteile ein Haus von der Stange hat. Worauf 
Sie bei Bauweise und Ausstattung achten müssen. Womit Sie, wenn Sie einen 
Vertrag abschließen, buchstäblich rechnen dürfen. Und was Sie tun können, 
wenn es zu Problemen kommt. Damit aus Ihrem Traumhaus kein Albtraum wird.
Martin Gruber  ist Wohnrechtsexperte und Fachbuchautor, mehrere Publi-
kationen im KONSUMENT-Verlag zum Thema Wohnrecht und Immobilien. Er 
ist langjähriger Mitarbeiter der „Mobilen Gebietsbetreuung“ in Wien und 
Vorstandsmitglied einer Mieterorganisation.
Erwin Bruckner ist Jurist mit Spezialgebiet Miet- und Wohnrecht und lang-
jähriger praktischer Erfahrung auf diesem Gebiet, die er sich bei verschiedenen 
öffentlichen Beratungseinrichtungen aneignen konnte.
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